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Weshalb nur noch einige taktische Hinweise gegeben werden.

T s ch i r u erklärt das Arraugemeut vou Vortragsreisen

durch den Bund für untuulich, das müsse vou den
Vereinen mit den Vortragenden verabredet werden. Nachdem

ähnlich L i l i c u st e r n deu Vereinen empfohlen,
sich innerhalb ihres Bezirks Untereinander über Redner-
Tourneen Zu verständigen, wird der' betr. Autrag
zurückgezogen, insofern dem ueuen Ausschuß die erforderlichen
Maßnahme» überlassen bleibeu.

Auch weitere Auregungeu von Hamburg werdeu dein
Ausschuß überwiesen.

L i l i e u st e r u gibt folgende zwei Erklärungen zu
Protokoll:

1. Tie Anträge Hannover betr. Flugblatt und
Artikel sür Frauen werden dcm Ausschuß znr Berücksichtigung

überwiesen.
2. Druckerei und Erpedition der Bnndeszcilschrift

habcn folgeude Mißstände unbedingt abzustellen:
a) Ter Versandt des Freidenkers erfolgt uuregel-

mäßig.
k>) Das Blatt euthält viele Druckfehler.
o) Es werden häufig Makulatur-Exemplare ver¬

sandt.
Ter Antrag aus Oberschlesien betr. Feuerbestattung

Wird vou dem Vertreter dahin korrigiert, daß mit den

Feucrbcstattungsvercinen Fühlnug zu uehmen sei, und
in dieser Form dem Ausschuß zur Berücksichtigung
überwiese».

Damit ist die Tagesordnung erschöpft. —
Tschir» wirft einen Rückblick auf die Verhandlungen,

dic vollcr Harmonie verlaufe» scie» u»d u»s deu

Untergrund zu neuem Haudel» und Vorwärtsstrebe» ge-
gcbe». Er schließt dic Tagung »lit ci»cm dreifache» Hoch

auf den deutschen Freide»kcrbu»d. S ä b i s ch fügt den,

»och herzliche Tavkcsworte a» für de» Breslauer Verei»
und für Tschir». — Schluß 1^ Uhr mittags.

ZmngMfgISubigung aer viWenlen-
kwaer aurcb bemßl mrtlsulMiarige

6elei2t5ausleg«ng.
Von Dr. Otvto Plarre (Gera).

Während dcr 8 25 des rcußischcn VolkSschulgcsctzcs klar
und deutlich vorschreibt, daß alle „Kinder, deren Eltern
nicht der c v a n g c l i s ch - l u t h c r i s ch c n Landeskirche

angehören," also auch dic Dissidcntenkindcr,
„ans Antrag dcr Eltern von dcr Tcilnahmc am Religions-
untcrrichtc Zu entbinden sind ," wenn „cr u f andere
W c i s c f >! r d c n :>i e l i g i o n L ii n t c r r i ch t dcr 5l i n -
dcr Sorge getragen wird ," hat das Fürstl. Renß.
j. L. Acinistcrinm, Abteilung für Kirchcn- und Schulsnchcn, in
scincm kürzlich dein Gcracr Gemcindcratc durch dcn Stadtrat

crlciltcn Bcschcid auf eine Anfrage des Schnlvorstandcs,
in schrossem Widcrspruchc dazu erklärt, das; es cinc solchc
Entbindung dcr Kindcr von difsidcntischcn Eltcrn, dic „keiner

st a a t l i ch anerkannten Religion sgcsell-
schast angehören," „nicht gestattet werde," auch
'wenn statt dcs GlanbensrcligionSnntcrrichtcS dcr Schule ein
glaubcnsfrcicr Tittcnuntcrricht mit cbensolchcr RcligiositätS-
pflcgc für dicsc Kinder eingeführt würdc. Dic durch dcn § 25
dcS VolkSschnlgcsctzcS in licbcrcinstimmung mit 8 20 des
StaatSgrundgcsctzes allen dissidentischen Eltcrn gewährleistete
„Frcihcit dcs GcwisscnS und dcr RcligionSübung," gcmäß
dcr dicsc Eltcrn ihrc Kindcr in ihrcm landcSkirchcnfrcicn Rc-
ligionsbckcuntnis crzichcit lassen dürfen, will also das Fürstliche

Ministerium nnr dcu cincr staatlich
anerkannt c n R c l i g i o n s g c s e l l s ch a s t a n g c h ö r i g e n
d. h. nur deu katholisch odcr mosaisch gewordenen
Konvertiten zugcstchcn.

Obgleich dic Ortsgruppe Gera des Deutschen Monistcn-
bundes und dic Glaubensfrcie Vereinigung für Gera und
Umgebung dcn Gcmcinderat sofort auf dicsc offenbare Ge-
setzcsvcrlctzung aufmerksam gcmachl und in höflicher Form

nm Gegenvorstellungen beim Ministerium ersucht haben, hat
cs dicser mit seiner rechtsnationalliberalen Mehrheit doch
in seiner Sitzung vom 26. Juni 1914 abgelehnt, gegen die
dadurch bedingte Gewissensvergewaltigung eines großen Teils
der Bürgerschaft irgend etwas zu tun. Ja, der stellvertretende
Vorsitzende des Gcmeinderats, Baumeister Siegel, hat sogar
beantragt, die Gcfuchsteller noch mit einem brutalen
Fußtritte, nämlich mit ciner Abschneidung ihres Gesuchsrechtes
für zwei Jahre, zu bestrafen.

Zwei Vertreter der übcr 1500 Unterzeichner dcs früher
eingereichten Gesuchs um Reform des Religionsunterrichts
find nun, obgleich sie an dieser Sache im Gegensatze zum
Gemeinderate nur mittelbar beteiligt waren, persönlich bci dcm
Rcgicrungsvertreter für Kirchen- und Schulsachen vorstellig
geworden, um besonders darüber Aufschluß zu erhalten, ob
dieser nur versehentlich, ivie sie vermuteten, oder bewußt mit
dem Wortlaut des 2S des Volksschulgesctzes in Widerspruch
gerntcn ist. Es hat sich dabci dic erstaunliche Tatsache herausgestellt,

daß das letztere der Fall ist. Allen Vorstellungen
gegenüber wiederholte der Rcgicrungsvertreter (Geh. Staatsrat

Gräscl> immcr nur, daß cr sowohl wie dic 3 Beisitzer dcr
Ministcrialabtcilung für Kirche und Schule (Hosprediger
Kirchcnrat Aucrbach, Hofrat - Gymnasialdirektor Plähn und
Pfarrer einer. Seminardirektor Bratfisch) den 8 25 dcs Volks-
schulacsetzes mit vollcm Bewußtsein so auslegten, wie dies in
dem erwähnten Bcschcid an den Stadt- und Gemeinderat zum
Ausdruck gekommen sei, und ihre Auslegung nicht widerrufen
würden, solange nicht das Obcrverwaltungsacricht cine andere
Auslegung für richtig erkläre. Wenn dieser Paragraph des
Volksschulgesctzcs als Vorbedingung für die Entbindung der
Kinder dtssidcntischcr Eltern vom evangelisch-lutherischen
Religionsunterricht dcr Schulc verlange, daß „anf andere Weise
für den Religionsunterricht dcr Kindcr Sorge getragen wcrdc,"
so sci dabei u n t c r" „R c l i g i o n s u n t e r r i ch t" nur der
G l a n b c n s r e l i g i o n s n n t e r r i ch t einer staatlich
anerkannten R c l i g i o n S g c s c I l s ch a f t zu versteh

c n nicht abcr auch dic „glnnbensfrcic Rcligiositäts-
pflcae", mit dcr dic Gcsuchstcllcr den glanbcnsfreien Sitten-
untcrricbt für ihre Kindcr verbunden wissen wollen.
Demgemäß seien anch unter dcn „nicht der evangelisch-
lutherischen Landeskirche angehörenden
Eltern, dcrcn minder unter der genannten Vorbedingung „auf
Antrag dcr Eltcrn von dcr Tcilnahmc am Ncliaionsunterrichtc
zu entbinden sind", nur solche Eltcrn zn verstehen, die wenigstens

„eincr staatlich anerkannten Religions-
gesellfchaft angehören," nicht abcr solchc, dic außerhalb

jeder dcrartigcn Ncliaionsacscllschaft stchcn, im bes.
nickt glanbcnsfrci religiöse Eltcrn. Dicse Eltern könnten darnach

ihrc Kindcr überhaupt nicht vom Rcligionsnntcrricht
dcr schulc entbinden lasscn. — ' Daß fo 'etwas gar nicht
in dem H ^5 des VvlkSschulgcsetzcS stcht, da.ß fo etwas dem
8 20 dcS StaatsgrnndgcsctzcS von dcr „vollkommenen Gewissens-

und Religionsfreiheit allcr Landcscinwohncr" sowie dein
8 19 des StaiUsgrnndacsctzcS und dein Rcichsgcsctz vom 3. Juli
1809 betr. „dic bürgerliche und staatsbürgerliche Gleichberechtigung

dcr RellgionSbckciintnissc", durchaus widcrstrcitct, und
daß dadurch die Kindcr der glanbcnsfrci dissidcntischcn Eltcrn,
dic ucaeu den Willen und die häusliche Erzichung dicser von
dcr Schul: zwangswcisc vcrglänbigt wcrdcn, in dic sittlich un-
heilvollstcn Gcwisscnskämvfc gebracht wcrdcn müssen, alles das
war dem Ncaicrnngsocrtrctcr ganz glcichgiltig. Wenn die
Fragesteller seine und scincr 3 Beisitzer Auslegung des inrcde
stehenden Paragraphen dcS VolkSschnlgcsctzcS nicht für richtig
hiclten, so wicdcrholtc cr nur immer, dann müßten sie eine
maßgebende Auslegung dnrch das Oberverwaltungsgcricht
herbeiführen.

Die beidcn Frui'.cstcllcr stclltcn dics in Aussicht nnd bc-
dancrtcn nur, daß sic im vorliegenden Falle als nur mittelbar
Beteiligte nicht schon als klagebcrcchtigt anerkannt würden; sie
wiesen aber gleich darauf hin, daß die jedem LandcScinwohncr
gcn'ährlcistctc Gcwisüns- und Ncligionsfrcihcit und die
Gleichberechtigung der Rcllgionsvckenntnisse fast gänzlich aufgehoben
würden, wcnn dic Ministcrialabteilnng für Kirchcn- und
Schulsachcu scde Vctätignnn dcr Gewissensfreiheit durch ihre
unerhört gewaltsame Auslegung dcr einschlägigen Gcsctzcs-
bcstimmunaen zn vcrcilcln suche nnd sich zu cincr woctlaut-
gcmäßcn Auslegung scdesmal crst auf dcm Vcrwaltungs-
gcrichtsivcge nötigen lassc.

Ein solchc? Ncchalten der aenanntcn Ministcrialabtcilung

crschcint um so unbegreiflicher, als das Fürstliche
Ministerium crst kürzlich bei den Vcrhandlilngcn über die neue
Gcmeindcordnung im Landtage crklärt hat, daß cs nntcr
„Religion" wcitcr nichts als „Sittlichkeit" oder „sittliche
Lebensführung" verstehe. Es ähnelt das Verhalten der
Fürstlich Reuszischen Ministerialabteilung für Kirchen- und
SSmlsachen in dieser Angelegenheit durchaus dem des Königl.
Preußischen KultnSministcrinms und cs bezweckt offenbar
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Zwanasvcrgläubigung der Kinder von glaubensfreien
Dissidenten, deren Anzahl neuerdings gewaltig im Fürstentume
zugenommen hat. Tie b e st e A n t w o r t a u f solche
G e w i s s e n s v e r g e w a ht i gu n g e n wäre, wenn sich
jedesmal, neue Hunderte und Tausende der
vielen der Kirche noch angehörenden Glaubens

freien zu dem charaktervollen Entschlüsse
aufrafften, ebenfalls aus der Landeskirch

e a u s z u t r e t e n. /

?reiae«iter!M.

Infolge des stattgehabten Freidenker-Kongresses und
der dadurch verursachten Störung des regelmäßigen
Geschäftsbetriebes wurde übersehen, des Ablebens unseres
verdienstvollen Gesinnungsfreundes, des Vorstandes unserer
Casseler Ortsgruppe zu gedenken: Freund

z. Suevsrctt in Bassel
wurde uns und unserer Bewegung im Monat Mai plötzlich
emrissen. Wir alle, und namentlich die Casseler Gesinnungsfreunde,

werden dem treuen Kämpfer allezeit ein ehrendes
Gedenken bewahren. I. Peter Schmal.

Die im Kongreßbericht erwähnten Eingaben zur
Herbeiführung eines Konfessionslosen Religionsunterrichts lauten
folgendermaßen:

An die Mitglieder des preußischen Abgeordnetenhauses und
des Herrenhauses,

Berlin.
Im Auftrage des Deutschen Freidenkerbundes überreiche

ich den Mitgliedern beider Häuser des preußischen Landtages
die Begründung, mit der Dr. Bruno Wille sein Gesuch an den
zuständigen Kreisschulinspektor in Niederbarnim unterstützt
hat, ihm einen Unterrichtsschein zur Erteilung konfessionslosen

Sittenunterrichts zu gewähren.
Ferner teile ich im Auftrage des Deutschen Freidenkerbundes

mit, daß auf der Tagung des 26. Deutschen
Freidenkerkongresses in Breslau am 4.-6. Juni d. I. ein Antrag, die
Kirchenaustrittsbewegung durch eine Subvention von Mk.
1000 — zu fördern, einstimmig angenommen und dahin
erweitert wurde, daß der Vorstand des Deutschen Freidenkerbundes

ermächtigt wird, die Kirchenaustrittsbewegung
materiell nach jeder Möglichkeit zu unterstützen. Der Kongreß
nahm absichtlich von einer besonderen
Resolution, wie sie bisher für die Befreiung der Dissidentenrinder

vom Zwange des konfessionellen Religionsunterrichtes
beschlossen wurde, Abstand und erklärte, daß angesichts der
Behandlung, die das preußische A b geordneten

hausauch diesmal wieder der
Dissidentenkinderfrage habe angedeihen lassen, der
tatkräftige Protest durch möglichst weitgehende materielle
Unterstützung der Kirchenaustrittsbewegung die einzige Antwort
sein könnte.

Der Kongreß nahm davon Kenntnis, daß Dr. Bruno
Wille, der bekanntlich vor 20 Jahren wegen Erteilung
konfessionslosen Jugendunterrichts in Haft genommen war, bei dem
zuständigen Kreisschulinspektor des Kreises Nieder-Barnim
erneut um Erteilung eines Unterrichtsscheins eingekommen ist
und hierzu eine ausführliche Begründung gegeben hat, die durch
besonderes Zirkular den Mitgliedern des preußischen Landtages

und den zuständigen Behörden kundgegeben werden soll.
Hierzu faßte der Kongreß noch folgende Entschließung:

Den Darlegungen des Antragstellers Dr. Bruno Wille
über die Lage der Dissidentenkinder in Preußen stimmt der
in Breslau tagende Deutsche Freidenkerbund lebhaft zu und
richtet an die Gefetzgeber das dringende Ersuchen, die
Gewissensnot der dissidentischen Eltern und Kinder endlich zu
beseitigen! Es ist nötig, die Dissidentenkinder vom Zwange zu
befreien, am konfessionellen Religionsunterrichte der Schule
teilzunehmen, hingegen dahin zü wirken, daß der konfessionslose

religiöse und ethische Unterricht als „Erl atzunterricht"
anerkannt nnd nicht weiter unterdrückt werde. Der Deutsche
Freidenkerbund fordert insbesondere die fortfchittliche und
nationalliberale Fraktion des preußischen Abgeordnetenhauses
auf, noch während der letzten Tage, der jetzigen Tagung des
Hauses in einer Interpellation den Herrn Kultusminister zu
befragen, ob und wann er die Frage des sog. „Ersatzunterrichts"
geMl'ich zu regeln gedenkt, nachdem der Minister schon vor

Otto Lehmann-Rußbüldt.

Einschreiben. Friedrichshagcn 1. Juni 1914.

An Herrn Schulrat Düring,
Verlin, N. Weißenburgcrstr. 27.

Den Kindern konfessionsloser Eltcrn in Berlin möchte
ich einen Unterricht erteilen, der die sittlich-religiöse Persönlichkeit

entfaltet und festigt. Zu diesem Zwecke bitte ich Sic. mir
einen Unterrichtserlaubnisschcin zu gewähren, eventuell bei
Ihrer vorgesetzten Behörde entsprechende Anträge zu stellen.

Immer stärker schwillt die Kirchenaustrittsbcwegung an,
und schon gibt es in Groß-Berlin mehr Konfessionslose als
Angehörige der israelitischen Konfession. Was soll denn nun mit
den Tausend und Abertausend Dissidentenkindern in religiös-
sittlicher Hinsicht werden? In den Volksschulen physisch
gezwungen, einem konfessionellen Religionsunterrichte beizuwohnen,

den ihre Eltern aus Gründen der Wahrhaftigkeit unter
lebhaftem Protest mißbilligen, bleiben diese vielen Zöglinge
ohne jenen Religionsunterricht, den die Konfessionslosen
herbeisehnen. Zur endlichen Linderung dieser Gewissensnot möchte

ich beitragen und zwar auch als religiöser Jugcnderzieher.
Um würdig und heilvoll zu verlaufen, muß das Leben des
Einzelnen organisiert sein von einem idealen Sinn, der die edlen
Kräfte des Menschentums zur Herrschaft beruft über allcs
Minderwertige ».und Irrende unserer Natur, weiterhin anch
des öffentlichen Lebens.

Was meine Person betrifft, so habe ich seit 1889 einen
konfessionslosen Religionsunterricht den Kindern dcr freireligiösen

Gemeinde erteilt — bis mir am 29. März 1894 das Kgl.
Provinzial-Schulkollegium die Erlaubnis verweigerte,

überhaupt Unterricht an jugendliche Personen zu erteilen. Als ich

protestierte, und unter Berufung auf die gesetzlich zugesicherte
Religions- und Gewissensfreiheit sortfuhr, meine Konfirmanden

in die freireligiösen Ideen einzuführen, wurde ich auf
administrativem Wege in Haft genommen, ohne einen Richtcr-
spruch erzielen zü können. Schließlich wurde ich aus dem
Gefängnisse auf unbestimmte Zeit beurlaubt, und seither hat die
Kgl'. Regierung meine Angelegenheit nicht weiter berührt. Für
mein RechtsgeMst aber ist der Fall noch keineswegs erledigt,
nnd ich beantrage nunmehr für mich einen Unterrichtserlaubnisschein,

weil sich die religiöse Gewissensnot der Konfessionslosen

unerträglich gesteigert hat, und weil jetzt zwei
Jahrzehnte nach meiner Maßregelung, die Regierung zur Einsicht
gelangt sein könnte, datz mir Unrecht geschehen. Alles ent--
wickelt sich ja — ich habe mich entwickelt, die öffentliche
Meinung und das geistige Leben unseres Volkes hat sich entwickelt,
und 'so hoffentlich auch die behördliche Ansicht. Oder gelte ich

ihr bis an mein Lebensende für ungeeignet zum Unterrichte,
weil meine religiösen und politischen Ueberzeugungen einer
preußischen Behörde im Jahre 1894. nicht opportun erschienen?
Welche Ueberzeugungen darf oder soll man denn in Preußen,
haben, um einen Unterrichtserlaubnisschein zu erhalten?

Die Kabincttsordre vom Jahre 1836, betreffend die Aufsicht

des Staates über Privatunterricht, schreibt vor, niemand
dürfe zur „Erteilung von Lehrstunden als einem Gewerbe"
zugelassen werden, dem von seiner örtlichen Aufsichtsbehörde
„Sittlichkeit und Lauterkeit der Gesinnungen in religiöser und
politischer Hinsicht" abgesprochen werde. Die Qualifikation
meines Charakters und meiner Bildung hat die Behörde auch
nicht vor zwanzig Jahren angezweifelt, sondern nur geltend
gemacht, ich habe das Dasein Gottes geleugnet (während mir
das „Göttliche" zu erhaben ist, um in der Form persönlichem
Beschränkung gedacht zu werden), und ich halte cs mit ciner
»Partei, die ,',de'n Umsturz alles Bestehenden" erstrebe (während
ich seit 1890 erklärt parteilos bin) Heutzutage haben sich weitere

Kreise aller möglichen Richtungen mit mir beschäftigt, und
über mein Leben, Streben und Arbeiten unterrichtet; dabei ist
nie etwas gegen mich vorgebracht worden, das die „Sittlichkeit

und Lauterkeit" meiner Gesinnung in Zweifel zieht.
Sollten Sie sich näher über meine Ansichten informieren

wollen, fo verweise ich auf meine Schriften. Meine Matzregelung

vor 20 Jahren schildert völlig getreu — soweit es aus
meine Gesinnung ankommt — mein eben erschienenes Buch,
„Das Gefängnis' zum Preußischen Adler" (Jena bei Diede-,
richs). Ich nenne auch mein Werk „Offenbarungen des
Wacholderbaums, Roman eines Allsehers" (daselbst). Meine
Religiosität gelangt hierin zu einem Ausdruck, und kein geringerer

als der Philosoph Paulsen hat an mein Buch den Hinweis

geknüpft, dicse idealistische Weltanschauung, zu deren
Unterliegen die Kirche beigetragen habe, „die sich vor dem,
freien Denken fürchte", werde „wieder zum Leben gebracht
werden". Ich will nichts anderes, als das öffentliche Leben, das
religiös immer oder wird, mit eincr religiösen
Weltanschauung beeinflussen, die im Grunde nichts ist, als des Menschen

uralte und cwig junge Sehnsucht nach Gemeinschaft mit
einem Lcbcn, das über die Enge und Mangelhaftigkeit der
TMetzkn^kjMlMhrt Zum Mnxt.. diS Gesanstdaseins, Zum-
Unendlichen uild Volllomnkne^/'^ -K -s-n-rrl^
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